
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2004/12/21 2002/04/0124
 JUSLINE Entscheidung
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Index

50/01 Gewerbeordnung

Norm

GewO 1994 §74 Abs2 Z2;

GewO 1994 §77 Abs1;

GewO 1994 §77 Abs2;

Rechtssatz

Die Befürchtung von Nachbarn, die vorzuschreibenden Au9agen würden nicht eingehalten werden, kann nicht zum

Anlass einer Versagung der Betriebsanlagengenehmigung genommen werden (Hinweis auf

Grabler/Stolzlechner/Wendl, Gewerbeordnung2 (2003), 568 und die dort referierte hg. Rechtsprechung).
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